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„Klassisches Public Viewing, wie wir es kennen, kann bei der anstehenden Fußball-EM aufgrund 
der Pandemie leider nicht stattfinden. Aber ein „gemeinsames Schauen unter Corona-Regeln“ 
ist möglich. 
 
So können öffentliche TV-Übertragungen etwa in einem Biergarten stattfinden und sind unter 
den jeweiligen Auflagen der Corona-Verordnung möglich. Gastronomen können selbstverständ-
lich Fußballübertragungen zeigen. Zu beachten sind dabei die für die Gastronomie geltenden 
Regelungen nach der CoronaVO, also etwa die Begrenzung der Gäste-Zahl oder die allgemei-
nen Abstands- und Hygieneregeln sowie die Einhaltung der Sperrzeiten. Die Tische sind insbe-
sondere voneinander so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
den an unterschiedlichen Tischen sitzenden Personen gewährleistet ist. Im Innenbereich gilt 
zudem eine Flächenbegrenzung.  
 
Denkbar sind auch mit einem Kino oder Freiluftkino vergleichbare Organisationsformen unter 
entsprechender Anwendung der Regelungen der CoronaVO zu den Kulturveranstaltungen. Das 
bloße Aufstellen einer Leinwand auf einem öffentlichen Platz (z.B. Stuttgarter Schlossplatz) oh-
ne zum Beispiel durch Ordner kontrollierten und kontrollierbaren Zugang ist allerdings nicht aus-
reichend. Die Organisationsform muss mindestens mit einem Freiluftkino unter Sicherstellung 
der Abstandsgebote und Hygienevorgaben vergleichbar sein. Diese Anforderungen sind nicht 
erfüllt, wenn sich Menschen dicht gedrängt um eine frei zugängliche Leinwand in der Öffentlich-
keit scharen. So hat der Veranstalter zum Beispiel durch Ordner insbesondere auch die Einhal-
tung der Abstände zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hinzuwirken. Soweit dies 



 

 
 
 

durch kontrollierten und kontrollierbaren Einlass zu dem Event, feste Sitzplätze (bestuhlte Ver-
anstaltung!) unter Wahrung der Abstände, Datenerhebung und Maskenplicht (Ausnahme: im 
Freien am Sitzplatz) umrahmt wird, kann grundsätzlich von einem zulässigen Event zum ge-
meinsamen Fußballschauen im Rahmen der Corona-Verordnung ausgegangen werden. Es ist 
also ein Mindestmaß an kontrollierter Umgebung erforderlich, mit denen ein Veranstalter darle-
gen kann, dass die Hygienevorgaben und das Abstandgebot eingehalten werden können. 
 
Je nach Inzidenz gelten die 3G: genesen, getestet oder geimpft. Bei Inzidenzen unter 35 kann 
bei Veranstaltungen, die ausschließlich im Freien (Ausnahme: Betreten der Innenräume zum 
Besuch der Toilette oder aus ähnlich gewichtigen Gründen ist gestattet) stattfinden, auf den 
Test-, Impf- oder Genesenennachweis verzichtet werden.“ 


